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UNEHELICHE MUTTER
IN DER STADT FREIBURG UM 1900

HEe1ipr StockLl SCHWARZEN *

1. Einleitung

1. Themenstellung

Der vorliegende Beitrag befal3t sich mit der Illegitimititsproble-
matik in der Stadt Freiburg. Das Schwergewicht der Untersu-
chung liegt jedoch nicht wie sonst iiblich auf den unehelichen
Geburten und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, sondern auf
der Aufarbeitung und Darstellung des Phinomens Illegitimitit
aus der Sicht der betroffenen Frauen, der unehelichen Schwan-
geren und Mitter. **

Ich méchte mit meiner Arbeit aufzeigen, wie uneheliche Miit-
ter! — als eine Gruppe von Frauen, die aufgrund eines bestimm-
ten, von der biirgerlich-patriarchalischen Gesellschaft nicht ak-
zeptierten Verhaltens, diskriminiert wird — ihre uneheliche
Schwangerschaft selber bewerten, und wie sie ihre Situation als
unehelich Schwangere und Miitter um 1900 bewiltigen.

Um dem Selbstverstindnis dieser Frauen niher zu kommen,
gilt es zuerst eine Reihe anderer Fragen zu beantworten: Was fiir

* Gekiirzte Fassung meiner Lizentiatsarbeit: Heidi SCHWARZEN-STOCKLI,
Unebeliche Miitter in der Stadt Freiburg um 1900. Lic. phil. Freiburg 1985.

** Vgl. das Vorwort im Beitrag von Eva Johner, in diesem Band S. 7-8.

! Ich wihle den Begriff «unehelich» anstelle von ledig, weil auch verheira-
tete und verwitwete Frauen auBlerhalb der Institution Ehe schwanger werden
kénnen.
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Frauen werden uneheliche Miitter, warum bleiben sie allein
beziehungsweise werden sie mit dem Kind sitzen gelassen, wie
reagieren sie in dieser Situation, und wie sieht ihre weitere
Zukunft als uneheliche Mutter aus? Dann erst la3t sich die Frage
stellen, wieweit Frauen ihre uneheliche Schwangerschaft als
moralische Verfehlung, als Fehltritt empfinden — wie uneheliche
Schwangerschaft noch heute in weiten Kreisen unserer Gesell-
schaft gewertet wird — und wie stark sie die moralische Verur-
teilung durch das soziale Umfeld erfahren. Betrachten sich diese
Frauen etwa selbst auch als «gefallene Midchen», wie sie in
birgerlich-kirchlichen Kreisen sehr oft bezeichnet werden 2?
Ich versuche durch die Erforschung der alltdglichen Erfahrun-
gen, die die Frauen am Arbeitsplatz, in der Freizeit, im Umgang
mit Miannern und Sexualitit und mit den Behérden machen, und
durch die Analyse ihrer Position in einer birgerlich-patriarcha-
lisch gepridgten Gesellschaftsordnung, dem Selbstverstindnis
dieser Frauen niher zu kommen *. Diese Alltagsrealitit 1af3t sich
nur fragmentarisch und exemplarisch beschreiben, denn sie ist in
threr Totalitit gar nicht und auch nicht fiir alle Frauen in
gleichem Mafle rekonstruierbar. Verallgemeinernde Aussagen
beruhen also auf einer exemplarischen Darstellung. Dasselbe gilt
fur die Analyse des Selbstverstindnisses der unehelichen Miitter.
Eine Interpretation ihres Denkens, Handelns und ihrer Gefiihle
ist nur anhand der Ergebnisse, die aus der exemplarischen Dar-
stellung ihrer Situation gewonnen werden, moglich und be-
kommt daher in einzelnen Fillen hypothetischen Charakter.

2. Réiumliche und zeitliche Eingrenzung

Ich habe als Untersuchungsraum die Stadt Freiburg gewihlt, weil
ich im Rahmen der Stadt-Land-Problematik die Stadt als For-

? Vgl. dazu Adele SCHREIBER, Unebeliche Miitter, in: Mutterschaft. Ein Sam-
melwerk fiir die Probleme des Weibes als Mutter, hrsg. von A’ S’ in Verbindung
mit 52 Mitarbeiterinnen, Miinchen 1912. — Ursula GAILLARD; Annik MAHAIM,
Retards de régles. Attitudes devant le contrile des naissances et 'avortement en Suisse du
début du siécle aux années vingt, Lausanne 1983,

3 Dieses Selbstverstindnis kann immer nur ein vermitteltes sein, weil das
subjektive Empfinden der Frauen nur indirekt aus den vorliegenden Quellen
erschlossen werden kann.
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schungsraum bevorzuge, und mir Freiburg im Lauf der Studien-
zeit vertraut geworden ist.

Die Nihe und Untbersichtlichkeit der letzten zwanzig Jahre
und der erschwerte Zugang zu den Quellen haben mich bewogen,
das Interesse fir die heutige Situation der unehelichen Miitter
zuriickzustellen und das Selbstverstindnis dieser Frauen und ihre
gesellschaftliche Situation in einer friheren Zeit zu untersuchen,
die sich jedoch in ihrer weltanschaulichen Ausrichtung und
Gesellschaftsordnung nicht grundlegend von der heutigen unter-
scheidet. Ich habe mich fiir die Zeit um 1900 entschieden, weil sie
eine vom Krieg noch unbelastete Zeit darstellt und eine gewisse
gesellschaftliche Stabilitat aufweist. Fir die empirische Untersu-
chung konzentriere ich mich auf die Jahre 1902-1908. Diese
konkrete zeitliche Eingrenzung hangt mit der Beschaffenheit der
fiir meine Arbeit wichtigsten Quelle zusammen, der «livres de
grossesse» . Ich habe mich fir die partielle Auswertung des
Bandes 27 des Saanebezirks entschieden, der die Jahre 1902-1908
umfal3t.

3. Quellen

Fir meine Arbeit habe ich, abgesehen von einer Ausnahme’,
ausschlieBlich schriftliche, grolenteils ungedruckte Quellen be-
nutzt. Diese lassen sich in drei Gruppen aufteilen:

— Amtliche Quellen: livres de grossesse, Gemeindeprotokolle,
Zivilstandsregister, Waisenhaus- und Armenkammerprotokol-
le, Jahresrechnungen und Unterstiitzungsgelder des Armen-
fonds.

— Gerichtsakten: Strafgerichts- und Zivilgerichtsprotokolle.

— Korrespondenz: Briefe der unehelichen Miitter und Ziehmiit-
ter an Armenkammer und Waisenhaus.

4 Sie fithren alle Frauen eines Bezirks auf, die unehelich schwanger sind, und
geben Auskunft iiber Zeit, Ort und Umstinde, die zu einer unchelichen
Schwangerschaft gefiihrt haben. — Im Staatsarchiv (StAF) sind sie registriert
unter paternités (pat.), vol. 27: livre de grossesse 1902—1908.

> Ich habe die Tochter einer Hebamme, die in der Zeit um 1900 praktiziert
hat, ausfindig machen kénnen, und sie hat mir bereitwillig von der Arbeit ihrer
Mutter und den damit verbundenen Problemen erzihlt.
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Nicht berticksichtigt habe ich als Quelle Zeitungen und kirch-
liche Dokumente, weil mir ithr Aussagewert im Rahmen dieser
Arbeit zu unbedeutend erscheint.

Bei der Auswertung des Quellenmaterials hat sich folgende
Schwierigkeit ergeben: Der unterschiedliche Informationsgehalt
der einzelnen Quellen fiithrt dazu, dal3 sich je nach Fragestellung
unterschiedliche Bezugsgruppen und -grofen herausbilden. —
Um Leser und Leserin mit dieser Problematik nicht unnétig zu
belasten, fithre ich die Untersuchungsergebnisse ohne detaillier-
tes Zahlenmaterial und damit auch ohne (méglicherweise Ver-
wirrung stiftende) Nennung der BezugsgroBen auf. Genauere
Angaben finden sich in meiner Lizentiatsarbeit.

11. Gesellschaftliche Rabmenbedingungen

1. Der zablenmdflige Anteil der unebelichen Miitter

Laut Illegitimitatsstatistik nimmt die absolute Zahl der uneheli-
chen Miitter ¢ seit 1900 nicht mehr konstant zu; gemessen am
Anteil der unverheirateten Frauen im gebidrfahigen Alter geht sie
gar um gut 20% zuriick. Im Vergleich zum 19. Jahrhundert —
besonders in der zweiten Hilfte — sind die Illegitimititszahlen
ebenfalls stark riickldufig. Dieser Entwicklungstrend scheint
nicht nur fir Freiburg, sondern generell fiir den westeuropai-
schen Raum typisch zu sein ’.

¢ Uneheliche Miitter figurieren als Kategorie in der Statistik erst ab 1928, Bis
dahin 148t sich ihr Anteil nur iiber die uneheliche Geburtenstatistik annihernd
ermitteln. Dabei durfte die Zahl der Miitter etwas tiefer liegen als diejenige der
Geburten, weil diese die Moglichkeit von Mehrfach- oder Totgeburten ein-
schlief3t.

7 Vgl. dazu Michael MITTERAUER, Ledige Miitter. Zur Gescbzcbte illegitimer
Geburten in Europa, Miinchen 1983,
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2. Die gesellschaftliche Bewertung von Illegitimitit um 1900

Den wichtigsten Hinweis fiir die gesellschaftliche Bewertung
von Illegitimitit liefert die Gesetzgebung. Fiir den gewihlten
Untersuchungszeitraum gilt das Gesetz von 1871 8. Dieses bringt
nicht bloB3 eine Modifizierung althergebrachten Rechtes, sondern
beinhaltet grundlegende Rechtsverinderungen. Die gesetzlichen
Bestimmungen von 1871 sind SchluBpunkt eines drastischen
Wandels in der Illegitimitdtsgesetzgebung, der Ende des 18. Jaht-
hunderts eingesetzt hat: Der Ubergang vom Ancien Régime zur
Moderne, das hei3t der Ubergang vom obrigkeitlichen, religics
legitimierten zum religids emanzipierten, rationalistischen Den-
ken, bringt in der Illegitimitdtsgesetzgebung sowohl in formaler
und inhaltlicher als auch geschlechtsspezifischer Hinsicht ein-
schneidende Verianderungen. Formal zeigt sich der Wandel dar-
in, daB3 bis 1821 kein Illegitimititsgesetz existiert, sondern
diesbeziigliche Bestimmungen in Verordnungen betreffend die
Unkeuschheit zu finden sind *. Inhaltliche Verdnderungen zeigen
sich in der Bewertung und Bestrafung des Tatbestandes:

— Die gesetzlichen Bestimmungen von 1731,/1764 konzentrie-
ren sich allein auf die Erfassung und Bestrafung des Paares, das
ein uneheliches Kind zeugt. Durch Kontrolle und Bestrafung
sollen auBereheliche Beziehungen eingedimmt und uneheli-
che Kinder verhindert werden.

— Die Gesetze von 1821/1835'° gehen davon aus, dal3 eine
uneheliche Schwanger- und Vaterschaft zwar einen rechtli-
chen und sozialen Verstof3 gegen die geltende Norm (Ehe als
einzige legale Form, in der Sexualitit gelebt und Kinder
gezeugt werden dirfen) darstellt, dal3 dieser sich aber trotz
aller Sanktionen nicht verhindern 1if3t. Das Gesetz riickt des-

8 Gesetz vom 10. Mai 1871 betreffend die unebelichen Kinder, Freiburg 1871.

? Ordonnance concernant I'Impureté et les Danses du 22 feévrier 1731, StAF, Impri-
més N° 13; Ordonnance concernant I'Impureté 1764, StAF, Imprimés N° 963.

19 Verordnung betreffend die aufSerebelichen Schwangerschaften und Geburten vom
18./27./28./30. Brachmonat und 3. Heumonat 1821, Freiburg 1821.

10 Gesetz vom 4. Christmonat 1835 iiber das ProzefSverfabren, die Polize: und die
Bestrafung bei unebelichen Schwanger- und Vaterschaften, in: Amtliche Sammlung
der Gesetze, Dekrete, Beschliisse und anderer offentlicher Verhandlungen der
Regierung des Kantons Freiburg, Freiburg 1834,/35, Bd. 16, S. 202-230.
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halb die Verantwortlichkeit fiir das Kind in den Vordergrund,
das heil3t Schuld- und Verantwortungsfindung zu Lasten eines
Elternteils werden wichtiger als die Bestrafung der aulBerehe-
lichen Beziehung.

— Das Gesetz von 1871 erkennt uneheliche Schwanger- und
Vaterschaft als unabinderliche Realitit; eine Vaterschaft 1i[3t
sich zudem nie mit letzter Sicherheit feststellen. Rechtliche
Sanktionen wegen aulBerehelicher Beziehung mit Folgeer-
scheinung Kind und die Nachforschung der Vaterschaft wer-
den deshalb abgeschafft. Es erfolgt die Konzentration auf das
Sichere, Feststellbare — die Mutterschaft. Die rechtliche und
soziale Kontrolle sowie die Verantwortung fiir das Kind gehen
zu Lasten der Frau!!l.

Diese Verdnderungen in der Bewertung des Tatbestandes und
im Strafmal3 wihrend des 19. Jahrhunderts implizieren nichts
anderes als die langsame Entkriminalisierung der auBBerehelichen
Sexualitdt zugunsten einer moralischen und sozialen Mifbilli-
gung und Sanktionierung: Ein uneheliches Kind ist ab 1871 kein
krimineller Tatbestand mehr, sondern ein moralischer.

Mit dieser Entwicklung verbindet sich gleichzeitig eine Ver-
stirkung des patriarchalischen Moments, denn der allgemeine
geistige Umbruch impliziert auch auf geschlechtsspezifischer
Ebene Verinderungen (Herausbildung der Geschlechtscharakte-
re'? und damit verbunden eine entsprechende Arbeits- und Rol-

"' Die gesetzlichen Bestimmungen sehen folgendes Verfahren vor: Jede
unehelich Schwangere mul3 sich bis zum Ende des sechsten Schwangerschafts-
monats beim Bezirksgerichtsprisidenten ihres Wohnorts melden und Rechen-
schaft iiber Zeit, Ort und Umstinde ablegen, die zur Schwangerschaft gefiihrt
haben. — Verspitete Anzeige oder gar Unterlassung werden mit Geldbul3en bis
zu Fr. 30.— geahndet. Ein allfilliger Wohnortswechsel sowie die Geburt des
Kindes sind ebenfalls zu melden, sonst ist eine Bulle zwischen Fr. 10.— und
Fr. 50.— zu erwarten. — Daraufhin wird der Kindsvater vorgeladen, um zu
erfahren, ob dieser das Kind, mit Einwilligung der Mutter, freiwillig anerken-
nen will. Bei einer Anerkennung bleibt das Kind die ersten vier Jahre bei der
Mutter fiir ein Kostgeld von Fr. 50.— bis Fr. 100.— pro Jahr. Uber einen allfil-
ligen weiteren Verbleib bei der Mutter entscheidet der Friedensrichter. Falls
der Kindsvater ablehnt, hat die Mutter die Méglichkeit, eine Alimentenklage
einzureichen.

'2 Minnliche und weibliche Verhaltensweisen definieren sich nicht mehr
durch den Stand beziehungsweise die soziale Position, sondern durch den als
generell unterschiedlich erkannten Charakter von Mann und Frau: «Der
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lenteilung'?). Die Gesetzgebung entwickelt sich einseitig zum
Vorteil des Mannes; er wird zunehmend von Schuld und Mit-
verantwortung freigesprochen. Seine Ehre wird unantastbar —
eine uneheliche Vaterschaft wird ab 1871 zum Kavaliersdelikt —,
dafiir wird diejenige der Frau umso verletzlicher. Die Frau wird
im sittlichen Bereich in die Rolle der Verantwortlichen fiir die
Moral gedringt und zieht somit im Fall einer aullerehelichen
Beziehung und Schwangerschaft die moralische MiB3billigung
und Sanktion — sprich Schuld — allein auf sich. Ebenso trigt
schlieBlich sie allein die Verantwortung fir das personliche
Wohl des Kindes, das heil3t Kosten fiir Unterhalt und Erziehung,
sofern der Kindsvater nicht freiwillig finanziell beisteht oder in
einem Prozel3 belangt werden kann'“. Doch auch das gerichtliche
Verfahren bei einer Alimentenklage privilegiert den Mann, wird
doch die Kligerin zur eigentlichen Beklagten und mul} ihre
moralisch sittliche Integritit beweisen koénnen, um damit zu
erhirten, dal3 der formell Beklagte der Vater des Kindes ist.
Zum Gesetz von 1871 1aBt sich abschlieBend sagen:

— es hebt die seit Jahrhunderten geltende Kriminalisierung der
aullerehelichen Sexualitit auf und ersetzt sie durch eine mora-
lische Mif3billigung und Sanktionierung;

— das Paternititsprinzip wird durch das Maternititsprinzip abge-
16st, das heif3t, das Kind wird der Mutter zugewiesen, weil nur
die Mutterschaft eindeutig feststellbar ist, nicht aber die Vater-
schaft;

— esoptimiert und zementiert die sich im 19. Jahrhundert anbah-

Geschlechtscharakter wird als eine Kombination von Biologie und Bestim-
mung aus der Natur abgeleitet und zugleich als Wesensmerkmal in das Innere
des Menschen verlegt», vgl. Karin HAUSEN, Die Polarisierung der Geschlechtscha-
raktere — Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Heidi
RosenBaUM, Seminar: Familie und Gesellschaftsstruktur. Materialien zu den
soziobkonomischen Bedingungen von Familienformen, Frankfurt a/M. 1980,
S. 161-191 (zit. S. 162).

13 Die auBerhiusliche Erwerbsarbeit wird zur Domine des Mannes, die
hauslich familiire Arbeit und Kindererziechung werden zur Domine der
Frau.

'Y Hinderungsgriinde fiir eine Alimentenklage sind: unserioser Lebenswan-
del, Kriminalstrafe, fritheres uneheliches Kind mit einem andern Partner,
Ehescheidung, Minderjihrigkeit des Mannes und Volljihrigkeit der Frau.
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nende starke Verschlechterung der rechtlichen Stellung der
Frau®® fiir die nidchsten 100 Jahre — bis zum Inkrafttreten des
neuen Kindsrechts im Jahre 1978.

Il1. Die unebelichen Miitter und Viter

1. Die unebelichen Miitter als soziale Gruppe

Eine Untersuchung nach Zivilstand, Alter, Herkunft und Beruf
zeigt folgende Resultate: Mehr als 90% waren ledig, gebaren
mehrheitlich nur einmal ein uneheliches Kind und dies haupt-
sichlich im Alter zwischen 20 und 24 Jahren'¢. Zwei Drittel der
schwangeren Frauen gaben an, in Freiburg zu wohnen, die tibri-
gen waren nur voriibergehend oder seit kurzem in der Stadt, sei es
fir die Zeit der Niederkunft oder um eine kiinftige Bleibe zu
finden. Bei der Auflistung der Berufe zeigt sich, da3 mehr als die
Hilfte der Frauen im Bereich Haus/Kiche /Wischerei titig war.
Am anfilligsten fiir eine uneheliche Schwangerschaft zeigten sich
dabei Dienstmidchen, Koéchinnen und Fabrikarbeiterinnen.
Eine Ubersicht iiber die Berufe ergibt, da3 alle Frauen der Unter-
schicht angehorten, das heif3t, dal3 Illegitimitit in der Stadt Frei-
burg restlos ein Unterschichtsphinomen war. Ein weiteres Indiz
dafiir liefern die AdreBangaben bei Hausgeburten'”. Ungefihr
zwei Drittel entfallen auf die Unterstadt, am haufigsten auf die
StraBen Neustadt, Obere Matte, dann auf die Schmiedgasse, den
Klein St. Johannplatz und die Goldgasse.

> Die Aufwertung der unehelichen Mutter zur sozialen und rechtlichen
Bezugsperson wie sie seit 1835 festzustellen ist, ebenso wie die Ubertragung der
Vertragstheorie auf die Institution Ehe und Familie, nicht blof auf die
Eheschlieung, vermoégen angesichts der fehlenden Emanzipation und Gleich-
berechtigung nicht dariiber hinwegtiduschen, daB sich, gesamthaft gesehen, die
rechtliche Stellung der Frau verschlechtert.

'¢ Ein Vergleich mit den verheirateten Miittern zeigt, dal3 diese am haufig-
sten zwischen 25 und 29 Jahren ihr erstes Kind gebiren, das heifit uneheliche
Miitter haben ihr Kind in einem von der Gesellschaft zugestandenen Gebiral-
ter.

7 In Freiburg iberwiegen zu dieser Zeit noch die Hausgeburten. Die Pro-
paganda fiir Spitalgeburten hat noch nicht begonnen.

50



2. Die unebelichen Viter

Eine Untersuchung der Gruppe der unehelichen Viter, soweit
dies quellenmiBig moglich ist, zeigt dhnliche Resultate. Auch die
Viter waren gréBtenteils ledig, die meisten von ihnen zwischen
23 und 26 Jahre alt'®. Bei den unehelichen Vitern finden sich
jedoch Berufe aus allen Wirtschaftssektoren. Eindeutig am stirk-
sten vertreten sind Berufe aus Industrie und Gewerbe, das heif3t
der Grof3teil der Viter (un- und angelernte Arbeiter, Handwerks-
gesellen) stammte aus der gleichen sozialen Schicht wie die Miit-
ter. Nur ein kleiner Teil der Manner (Angestellte in Betrieben
und Verwaltung) gehorte einer hoheren sozialen Schicht an.

Keine der genannten Daten verweisen auf besondere Kenn-
zeichen oder Eigenheiten, die die Betroffenen zum voraus als
gesellschaftlich peripher erscheinen lieBen. Auffallend ist einzig
die Tatsache, daB alle Beteiligten mehrheitlich aus dem gleichen
sozialen Milieu stammten.

[V, Das Verhdltnis der unebelichen Mutter zum unehelichen Vater

1. Charakterisierung der Beziehung

Die Auskiinfte, welche die schwangeren Frauen tiber ihren Part-
ner zu Protokoll gaben, weisen darauf hin, dal3 es sich bei den
meisten Beziehungen um mehr als bloBe Gelegenheitsbekannt-
schaften handelte. Im allgemeinen wulten die Frauen sehr
genau, mit wem sie sich «eingelassen» hatten, kannten Namen,
zum Teil Alter, Beruf und Wohnort ihres Partners. Als Orte des
Kennenlernens werden genannt: Arbeitsplatz, Wohnquartier,
gesellschaftliche Anlidsse und Veranstaltungen, das heil3t Bezie-
hungen ergaben sich zufillig. Sympathie, gegenseitiges Interesse
waren der AnlaB3. Sexuelle Kontakte und Kindszeugung fanden,

'8 Ein Blick auf das hidufigste Heiratsalter unter Méinnern zeigt, dal3 die
unehelichen Viter generell etwas «zu jung» waren. Im Schnitt heirateten Min-
ner zwischen 25 und 29 Jahren.
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sowelt prizise genannt, im allgemeinen nicht in aller Heimlich-
keit und Verstohlenheit statt, sondern vielfach in der alltidglichen
vertrauten Sphire des Hauses, beispielsweise in derjenigen der
eigenen Familie und Verwandtschaft oder auf dem Zimmer, in
der Pension. In Anbetracht der groBen Wohndichte in der Unter-
stadt!? ist zudem anzunehmen, dal3 Eltern, Geschwister und
Vermieter tber solche Beziehungen informiert waren und sie
tolerierten. Im allgemeinen scheinen die Frauen mit einer gewis-
sen Unbekiimmertheit auf mdnnliche Werbung eingegangen zu
sein und eine Beziehung gekniipft zu haben. Sexuelle Kontakte
waren dabei mehr oder weniger selbstverstindlicher Bestandteil
einer Bekanntschaft zwischen Mann und Frau. Die meisten
Frauen machten sexuelle Kontakte nicht abhiangig von bestimm-
ten Sicherheitsleistungen des Mannes (Eheversprechen), son-
dern lieBen sich auf Treu und Glauben mit thm ein, in der
Hoffnung, falls etwas passiere, werde der Mann die Konsequen-
zen ziehen und sie heiraten.

Um zu illustrieren, wie sich eine Beziehung zwischen unehe-
licher Mutter und unehelichem Vater konkret angebahnt hat und
wie sie gelebt worden ist, mochte ich an dieser Stelle die Bezie-
hungsgeschichte von sieben Paaren, wie sie aus den Gerichtsak-
ten bruchstiickhaft ersichtlich ist, einfiigen:

JosepHINE F. und FeL1x B. ?°

Die Beziehung zwischen Josephine F. und Felix B. gehort zur
Gruppe der Dienstverhiltnisse. Josephine F. arbeitet von Januar
bis Juli 1902 bei Felix B. als Magd in M. Wihrend dieser Zeit
kommt es im Mirz zweimal zu sexuellen Kontakten, einmal, als
die Frau von Felix B. zum Arzt nach B. fihrt. In der darauffol-
genden Zeit beginnt Josephine ein Verhiltnis mit einem Knecht,
der ebenfalls auf dem Hof von Felix B. arbeitet.

19 In der Unterstadt, wo die Masse der Unterschicht lebte, entstand um 1900
kein zusitzlicher Wohnraum, um die stark ansteigende Bevolkerung aufzuneh-
men. Uberbelegung der ohnehin kleinen Wohnungen war die Folge. — Neuer
Wohnraum entstand vor allem fir die Mittel- und Oberschicht durch die
Uberbauung der Quartiere Pérolles, Alt und Gambach. Vgl. dazu: Hans
SCHORER, Die Mietwobnungen in der Stadt Freiburg in der Schweiz um das Jabr 1900
in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung, Freiburg 1908.

20 StAF, Zivilgerichtsprotokolle des Bezirksgerichts Saane (civil), Bd. 3,
S 172 ff.
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Josephine F. gilt auf dem Hof als Aktive, die Initiantin fiir
sexuelle Beziehungen. Vor ihrer Anstellung bei Felix B. hat sie in
T. als Magd gearbeitet, und auch da wird ihr nachgesagt, sie sei
bereitwillig und oft sexuelle Beziehungen mit verschiedenen
Minnern eingegangen. Zeitweilig sei sie nachts aus dem Fenster
gestiegen, und oftmals hitten die jungen Mianner nachts vom Hof
vertrieben werden miissen.

LeoNTINE G. und CHARLES C. 2!

Die beiden haben sich am Arbeitsplatz der Frau kennengelernt.
Leontine G. ist Serviertochter im Hotel C., Charles C. dort Pen-
siondr. Uber Anfinge und Verlauf der Bezichung ist nichts zu
erfahren. Charles C. hat eines Abends von der Abwesenheit des
Patrons profitiert und hat, nachdem ithm Leontine G. anschei-
nend den Schliissel zugespielt hat, auf ithrem Zimmer auf sie
gewartet. Nach einem langen Kampf ist Leontine G. unterlegen
und hat sich Charles C. hingeben missen.

ReEciNnA H. und DoMiNIQUE D. %2

Die beiden lernen sich am Arbeitsplatz der Frau kennen. Regina
H. ist Kochin in der Herberge M., Dominique D. Metzger und
Fleischlieferant fiir M. Mit einem Glas Wein bei der Ablieferung
des Fleisches fingt es an; Dominique D. beginnt Regina H. den
Hof zu machen; er fihrt mit ihr und ein paar andern Leuten aus;
er geht mit ihr abends spazieren und ein Bier trinken. Die sicht-
baren Anzeichen einer Verliebtheit in Regina H., einer begin-
nenden Liebschaft (Umarmungen in aller Offentlichkeit) neh-
men stindig zu. Dominique D. wehrt sich nicht gegen das
Getratsche der Leute. Am Samstag vor Karneval kommt es (an-
scheinend) zur ersten und einzigen sexuellen Begegnung:
Regina H. geht zu Dominique D. in die Metzgerei. Zu diesem
Zeitpunkt sind gerade keine Kunden da, und Dominique D. nutzt
die Gelegenheit, schlieB3t die Tiir, 16scht das Licht und tiberfallt
Regina H. Am darauffolgenden Karnevalsmontag holt Domini-
que D. Regina H. nicht, wie abgemacht, fiir den Metzgerball ab,
und die Beziehung scheint von diesem Zeitpunkt an beendet zu

2l StAF, civil, Bd. 3, S. 225 ff.
2 StAF, civil, Bd. 3, S. 214 ff.
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sein. Vor Gericht streitet Dominique D. den Vorfall in der
Metzgerei — und damit die Vaterschaft —ab und versucht sich mit
Hilfe seines Metzgerburschen ein Alibi zu verschaffen, jedoch
erfolglos.

Louise C. und CHrisTOoPH A. 23

Die beiden lernen sich am Arbeitsplatz der Frau kennen. Louise
C. ist von 1900-1903 Serviertochter im Café G. Christoph A. geht
ofters in dieses Café und beginnt nach und nach Louise C. den
Hof zu machen. Sie unternehmen gemeinsam Spazierginge an
thren freien Tagen und auch Samstagabends. Die Werbung des
Christoph A. nimmt mit der Zeit Formen an, dal3 die Mehrheit
der Leute glaubt, eine Heirat werde folgen. Louise C. zeigt denn
auch einen Verlobungsring vor, den ihr Christoph A. geschenkt
und mit dem er sich (laut Zeugenaussagen) sexuelle Kontakte
erkauft hat. In einem Brief kiindigt Christoph A. dann eines
Tages Louise C. an, dal3 sein Arzt ihm das Heiraten untersagt
habe. Vor Gericht gibt er intime Beziehungen zu Louise C. zu,
unterstellt ithr aber zugleich, Beziehungen zu mehreren Minnern
zu unterhalten.

Lina 1. und ALBerT E. 24

Lina I. und Albert E. haben sich in der elterlichen Wohnung der
Frau kennengelernt. Albert E. ist Untermieter bei der Familie I.
Niheres ist iber die Beziehung nicht zu erfahren. Vor Gericht
gibt Albert E. intime Beziehungen zu Lina 1. zu, sagt aber, sie sei
die Initiantin gewesen und sie habe auch noch Beziehungen zu

andern Minnern unterhalten. Zudem habe sie bereits ein unehe-
liches Kind.

MADELEINE |. und EmiL F.??

Uber die Art und Weise, wie sich die beiden kennengelernt
haben, ist nichts zu erfahren. Emil F. hat Madeleine ]. den Hof
gemacht. Er hat sie mehrmals zu einem Schoppen Wein einge-
laden. Hiaufig besucht er sie bei den Eltern zu Hause. Am Abend

2 StAF, civil, Bd. 5, S. 226 ff., 399 ff.
24 StAF, civil, Bd. 7, S. 510 ff.
25 &tAF, civil, Bd. 8, 8. 1211f, 250 ff
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begleitet er sie auf ithren Botengingen durch die Stadt und bringt
sie dann nach Hause. Intime Beziechungen sollen sich auf einem
Spaziergang ergeben haben. Einem Zeugen sagt Emil F. wenig
spater, falls Madeleine J. von ihm schwanger geworden sei,
konne er sich bloB3 noch den Strick um den Hals binden. Vor
Gericht streitet er jegliche intime Beziehung ab und versucht
erfolglos, sich ein Alibi zu verschaffen.

EmMma K. und PirMIN G. %6

Die beiden haben sich an der «Bénichon» in M. kennengelernt
und sind eine sexuelle Beziehung eingegangen. Diese dauert bis
zum Sommer des darauffolgenden Jahres an, das heil3t bis zum
Moment, wo Emma K. Pirmin G. die Schwangerschaft mitteilt.
Vor dem Bezirksprisidenten lehnt Pirmin G. die Vaterschaft mit
der Begriindung ab, Emma K. habe noch andere Midnner gekannt
— und vor Gericht (zum Alimentenprozel3) erscheint er gar nicht
erst.

Diese kurzen Schilderungen machen deutlich, dal3 es sich bei
den unehelichen Schwangeren nicht um leichtfertige oder lie-
derliche Frauen handeln mul} oder um Prostituierte, wie in der
Gesellschaft gemeinhin angenommen wird. Die Mehrzahl dieser
sieben Frauen ging keine Gelegenheitsbeziehung respektive rein
sexuelle Kontakte mit Minnern ein, sondern unterhielt eine
Beziehung zu e/nez Mann, die iiber lingere Zeit andauerte, eine
gewisse Kontinuitit aufwies und teilweise auch sexuelle Kon-
takte selbstverstindlich miteinschlof3.

Uber den genauen Zeitpunkt respektive das Motiv fiir die
Beendigung einer Beziehung geben die Gerichtsakten nur in zwel
Fillen konkret Auskunft: Die eine Beziechung (Regina H.) wurde
nach ersten sexuellen Kontakten, die andere (Emma K.), nach-
dem der Mann von der Schwangerschaft Kenntnis hatte, abge-
brochen.

26 StAF, civil, Bd. 12, S. 167 ff.
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2. Reaktion des Paares oder des Vaters auf eine unebeliche
Schwangerschaft

Paare, die eine auBlereheliche Bezichung eingingen und in der
Folge ein Kind zeugten, legalisierten ihre Beziehung in der Regel
bis spitestens Ende des sechsten Schwangerschaftsmonats, so daf3
das aullerehelich gezeugte Kind als eheliches geboren wurde.
Von den Paaren, die ihre Beziechung bis Ende des sechsten
Schwangerschaftsmonats nicht legalisierten, und somit Mutter
und Kind vom Gesetz her als unehelich taxiert wurden, holten
knapp 10% die Verheiratung vor oder nach der Geburt des Kin-
des noch nach. Von den «restlichen» 90%, wo die Beziehung
auseinanderging, das heil3t der Mann sich von der schwangeren
Frau distanzierte, zeigten sich nicht ganz 10% der Minner noch
zu einer Anerkennung des Kindes bereit.

Die Tatsache, dal3 relativ viele Minner?’ beim Auftreten einer
Schwangerschaft jegliche Konsequenzen ablehnten, die Bezie-
hung zur Frau abbrachen und teilweise in der Anonymitit ver-
schwanden, wirft die Frage nach der Seriositit und Moral der
Minner auf. Sie fiithrt aber noch einen Schritt weiter zur Frage
nach der Verbindlichkeit und den Motiven einer Beziehung und
damit auch nach den Werten und Normen beziiglich Sittlichkeit
und Moral in der Unterschicht, zu der diese Minner und Frauen
mehrheitlich gehéren. Darauf werde ich in Abschnitt VII naher
eingehen.

V. Die Bewiltigung unehelicher Schwanger- und Mutterschaft durch die
unebeliche Mutter

1. Schwangerschaft

In den von mir benutzten Quellen habe ich keinen einzigen

Hinweis gefunden, wonach eine der Frauen je ein Kind abgetrie-

ben oder ein Neugeborenes getotet hitte. Eine einzige Frau

" Relativ in Hinblick auf die Dunkelziffer vorehelicher Kindszeugung.
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konnte anscheinend ihre uncheliche Schwangerschaft verheim-
lichen und setzte dann ihr Neugeborenes aus?®. Den amtlichen
Angaben zufolge waren Abtreibung und Kindsmord im ganzen
Kanton Freiburg eine Seltenheit . Uber die Zahl der nichtiiber-
fihrten Frauen schweigen sich Statistiken und Gerichtsbiicher
jedoch aus. Dal3 trotz biirgerlicher und kirchlicher Moral sowie
hoher gesetzlicher Strafen?? Abtreibungen durchaus auch in der
katholischen Stadt Freiburg 6fters vorgenommen worden sind,
bezeugen die Aussagen der 81jihrigen Frau X. iiber die Berufs-
erfahrungen und -erlebnisse ihrer Mutter, die im Untersuchungs-
zeitraum 1902-1908 Hebamme in der Stadt Freiburg war?':
Frau X.: «Meine Mutter hat 6fters junge Madchen, die nirgendwo
sein konnten oder durften, nach Hause genommen zum

Gebiren. Manchmal hat sie auch einem Midchen gehol-
fen, das ganz allein war und nicht wo ein und wo aus

wullte...»

Interviewerin: «Geholfen — indem sie ihr das Kind abgetrieben
hat?»

Frau X.: «Ja—Ja, manchmal konnte sie einfach nicht anders. Und

dann gab es halt auch Frauen, die konnten einfach nicht
mehr, die hatten schon so viele Kinder gehabt... Da hat
sie nicht anders gekonnt.»

Die Bereiche Kindsmord und Aussetzung bleiben ganz im
Dunkeln, dariiber sind mir keine zusitzlichen Informationen
zugeflossen. Ebensowenig lassen sich Aussagen iiber bewul3te
Vernachlissigung des Kindes (Nahrung, Hygiene, Zuwendung
usw.) machen, die seinen Tod herbeifiihren sollte.

Uber 90% der unehelichen Schwangeren hielten sich genau an
die gesetzlichen Vorschriften und zeigten sich fristgerecht an (bis
zum Ende des sechsten Schwangerschaftsmonats), die restlichen
verspitet oder erst nach der Geburt des Kindes. Mogliche
Griinde fiir die Angepalltheit der Frauen kénnten in der Rich-
tung zu sehen sein, dal} eine voreheliche Beziehung respektive

28 Der Fall Anna M. 4Bt sich nicht weiter verfolgen, weil die Strafgerichts-
akten fiir diesen Zeitraum fehlen.

22 Die amtlichen Statistiken der Oberamtminner und des Staatsrats fithren
pro Jahr 0—4 Klagen wegen Abtreibung oder Kindsmord auf.

30 Strafgesetzbuch fiir den Kanton Freiburg, Freiburg 1886: Auf Abtreibung
stehen 2-8 Jahre Zuchthaus (fiir Schwangere und Abtreiberin), auf Kindsmord
4-12 Jahre und auf Aussetzung 2-8 Jahre.

Vgl Anm. 5.
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Folgeerscheinung Kind generell nicht mehr bestraft wurde, dal3
die Frauen deshalb bei fristgerechter Anzeige straffrei ausgingen,
oder dal3 die Frauen die Unannehmlichkeiten dieses rechtlichen
Verfahrens den Bullen oder allenfalls gerichtlichen Klagen vor-
zogen.

Von 120 Frauen, deren Partner sich nachweislich weigerten,
die Vaterschaft anzuerkennen, gingen blof3 sieben vor Gericht,
um Alimente einzufordern. Es sind dies die oben geschilderten
Fille. Besondere Beweggriinde sind dabei kaum ersichtlich; in
einem Fall konnte die Minderjihrigkeit der Frau eine Rolle
gespielt haben, in drei weiteren zeichnet sich ein leichtes finan-
zielles Gefille zwischen Mann und Frau ab. Aber allzugrofle
Zuwendungen konnten sich diese Frauen nicht erhoffen, dafiir
war die gesellschaftliche und finanzielle Situation der Minner zu
schwach 2,

Die Gerichtspraxis zeigt, dal3 die Frauen gute Aussichten hat-
ten, mit der Klage durchzukommen — um welchen Preis, wird
sich noch zeigen; fiinf von sieben gewannen den Prozel3. Warum
nur ein so kleiner Teil der Frauen einen Prozel3 anstrengte, ob die
tbrigen resignierten, eine private Ubereinkunft trafen, sich vor
dem Friedensrichter aussdhnten oder schlichtweg gerichtsscheu
waren, ist nicht auszumachen.

Fir eine wirtschaftliche Diskriminierung der unehelich
schwangeren Frauen im Arbeitsalltag gibt es kaum schriftliche
Belege. Auf einen Stellenwechsel oder -verlust infolge Schwan-
gerschaft deuten nur Formulierungen wie «ci-devant 2 X., actu-
ellement chez Dame N.» oder «actuellement chez N.»33. Oft
existierte das Arbeitsverhiltnis, das die Frauen bei der Anzeige
geltend machten, bei oder nach der Geburt des Kindes nicht
mehr. Es ist anzunehmen, daf3 auch in Freiburg die unehelich
Schwangeren groBlenteils ihre Stelle nicht freiwillig aufgaben
oder wechselten, sondern dal3 die Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen sie im Verlauf der Schwangerschaft entlie3en, sei es, weil
die Schwangerschaft ruchbar geworden war, oder weil eine Ver-

32 Keiner der verurteilten Mdnner muBte die gesetzlich vorgesehene Hochst-
summe bezahlen. Die Richter wihlten immer — angesichts der finanziellen
Verhiltnisse — einen Mittelwert. ,

33 Als Beleg fiir alle iibrigen sei hier erwihnt Marie Cesarine H., vgl. StAF,
pat. 26, S. 385.
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minderung beziehungsweise ein Ausfall der Arbeitskraft durch
die nahende Geburt bevorstand . Solche Frauen fanden dann
moglicherweise als Taglohnerinnen — wie Madeleine J.?* — oder
als Fabrikarbeiterinnen voribergehend Arbeit. Hilfe von der
Offentlichkeit oder von karitativ-kirchlichen Vereinen gab es fiir
uneheliche Miitter bis 1907 nicht?3°.

2. Geburt

Ungefihr die Hilfte der in Freiburg ansissigen Frauen scheint
sich in einem sozialen Beziehungsnetz bewegt zu haben, das
thnen in ihrer Situation als unehelich Schwangere Riickhalt gab:
Sie gebaren da, wo sie in der Schwangerschaftsanzeige zu wohnen
angegeben hatten. Dall Wohn- und Gebirort fiir ebensoviele
Frauen auseinanderfielen, konnte bedingt sein durch mangelnde
Unterstiitzung, durch Komplikationen wihrend der Schwanger-
schaft oder durch Geburt bei der Hebamme oder im Spital, ist
aber im einzelnen nicht nachpriifbar.

3. Die Zeit danach

Aus dem vorliegenden Quellenmaterial geht hervor, dall um
1900 keine Frau und uneheliche Mutter finanziell in der Lage
war, den Unterhalt fiir sich und ein Kind allein zu bestreiten. Fiir
etwa einen Viertel der unehelich Schwangeren stellte sich dieses
Problem (glucklicherweise) gar nicht. Sie entgingen der unehe-
lichen Mutterschaft durch den frithzeitigen Tod des Kindes?'.

¥ Vgl. dazu Emma LANGHANS-SULSER, Unsere Dienstboten-Frage. Ein Beitrag
zu ihrer Losung, Bern 1913,

¥ Madeleine ]. war 19 Jahre alt und machte eine Lehre als Glitterin. Sie
wurde fristlos entlassen, nachdem die Arbeitgeberin von der Schwangerschaft
erfahren hatte.

361907 griindete der freiburgische katholische Fiirsorgeverein fiir Frauen
und Midchen in Belfaux ein Miitterheim. Ziel des Heims war die moralische
Hebung der erstmals unehelich schwanger gewordenen Frauen und ihre Erzie-
hung zur Miitterlichkeit. Kosten fiir den Aufenthalt und Pensionirinnenliste
(viele Auslinderinnen und Deutschschweizerinnen) deuten darauf hin, daf3
sich das Heim an biirgerliche oder vermogendere Unterschichtfrauen rich-
tete.

7 Die Kindersterblichkeit war in den ersten drei Monaten am héchsten.
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Ein Blick auf die Lohntaschen der Frauen und den Kostgeldauf-
wand fiir das Kind mag die schlechte finanzielle Situation bele-
gen:

— Catherine O. verdient nach der Geburt des Kindes im Jahre
1902 monatlich Fr. 12.— und soll Fr. 15.— fiir die Pension
abgeben 8,

— Angeline P. verdient um 1903,/04 in der Schokoladenfabrik
zwischen Fr. 1.40 und Fr. 1.60 pro Tag. Davon mul sie fir das
Mittagessen Fr.—.20 und fir ihre Pension Fr. 1.— tiglich
bezahlen. Vom Rest soll sie monatlich die Fr. 15.— Pensions-
geld fiir das Kind bestreiten??.

— Catherine N. verdient im Jahre 1904 als Koéchin Fr. 28.—
monatlich. Davon mul3 sie den Unterhalt fir sich, ihr Kind,
ihre Schwester und Mutter bestreiten. Nach dem Tod der
Mutter kommt das Kind ins Waisenhaus. Fiir seine Pension
soll Catherine N. monatlich Fr. 10.— aufwenden kénnen°.

— Marie Julie Q. verdient 1908 als Fabrikarbeiterin Fr. 2.— pro
Tag. Die zwei unehelichen Kinder wohnen bei ihr und der
GroBmutter 1.

Die Preise fiir einen Pflegeplatz bewegten sich in der Zeit
von 1900-1913 zwischen Fr. 8.— und Fr. 30.— monatlich. Ein
Pflegeplatz in einer Familie kam die uneheliche Mutter im
allgemeinen giinstiger zu stehen als bei einer Institution. So ver-
langten beispielsweise alle in der Untersuchung erfal3ten Pflege-
miitter blol3 zwischen Fr. 8.— und Fr. 15.— monatlich #?, wihrend
das Kinderheim in Givisiez (je nach Alter und Herkunft des
Kindes) Fr. 20.— bis Fr. 30.— monatlich ** und das Waisenhaus in
Tafers Fr. 18.— monatlich ** als Pensionsgeld beanspruchten.

38 StAF, chambre des pauvres (chambre d.p.), correspondance, Brief vom
14.4.1902.

39 StAF, chambre d. p., Brief vom 24.4.1904.

10 StAF, chambre d. p., Briefe vom 26.6.1903; 20.10.1908; 8.9.1913.

‘" StAF, chambre d.p., Brief vom 7.8.1908.

42 StAF, chambre d.p., Brief vom 28.12.1903. Angeline P. beispielsweise
bezahlte Fr. 15.— fiir die Pension ihres Kindes.

43 StAF, chambre d.p., Januar 1908, Asyle de I'enfance Givisiez pres Fri-
bourg, Prospectus.

# Gemil Brief der Francoise A. vom 24,10.1911 an die Armenkammer.
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In der Austibung der Mutterrolle entsprachen die unehelichen
Miitter keineswegs dem herrschenden (biirgerlichen) Miitterlich-
keitsideal. Thre Mutterrolle reduzierte sich oftmals auf diejenige
einer reinen Zahlmutter. Die schlechte finanzielle Situation ver-
unméglichte thnen von vornherein eine angemessene und per-
sonliche Beziehung zum Kind. Sie hatten viel zu wenig freie Zeit,
als dal3 sich eine richtige Mutter-Kind-Beziehung hitte anbahnen
konnen. Am ehesten liel3 sich fiir das Kind sorgen und ein Min-
destmal3 an Miitterlichkeit leben, wenn die Eltern die uneheliche
Mutter samt Kind in die Familie integrieren konnten.

Bei der Uberpriifung der Frage, ob eine uneheliche Schwan-
ger- und Mutterschaft sozial stigmatisierte, hat sich ergeben, daf3
ein Viertel der Frauen heiratsfihig blieb. Sie verheirateten sich
nach 0-8 Jahren mit einem neuen Partner aus der gleichen sozia-
len Schicht, das heiB3t uneheliche Mitter mullten nicht zwangs-
laufig fir alle Zeit gebrandmarkt sein. Spatere Heirat und Tod des
Kindes zusammengerechnet fihrten dazu, daB3 von den unehe-
lich gebirenden Frauen letztlich jede zweite der unehelichen
Mutterschaft entging.

V. Reaktionen des sozialen Umfeldes
auf eine uneheliche Schwanger- und Mutterschaft

1. Reaktionen der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen

Hinweise uber die Reaktion von Arbeitgebern und Arbeitgebe-
rinnen liegen nur sehr spirlich vor. Wieweit unehelich schwan-
gere Frauen ihre Stelle freiwillig aufgaben oder gezwungenerma-
ffen anderswo unterzuschlipfen versuchten, kann also nicht
eindeutig geklirt werden. Dadurch wird es schwierig nachzuwei-
sen, ob Schicht- oder Gewerbezugehorigkeit des Arbeitgebers
und der Arbeitgeberin fiir eine allfillige Entlassung entscheidend
war oder allein die Verminderung der Arbeitsleistung. Vom
gesellschaftspolitischen Hintergrund her méchte ich die An-
nahme wagen, daf3 Entlassungen, vor allem wenn die Frauen in
einem biirgerlichen Haus oder im Kleingewerbe arbeiteten, die
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Regel gewesen sein dirften. Eine uneheliche Schwangerschaft
kam in diesen Kreisen der Gesellschaft nicht vor, sie entsprach
nicht ithren Normen, Werten und wirtschaftlichen Interessen.
Eine unehelich Schwangere im eigenen Haus, auch wenn es nur
das Dienstmidchen oder die Kéchin war, war nicht akzeptabel.
Denn solche Frauen beschworen durch ihre Prisenz auch stindig
etwas Verdriangtes herauf. Sie hatten ein Tabu durchbrochen.
Zudem reduzierte sich beim Auftreten erster korperlicher Anzei-
chen der Schwangerschaft auch ihr Arbeitsfeld im Haus, in der
Offentlichkeit und damit ihre Arbeitsleistung, denn der Anblick
eines schwangeren Korpers erregte in der Gesellschaft um 1900
generell Gefiihle der Scham und Peinlichkeit 4°. Der Wiederein-
stieg in die Arbeitswelt nach der Geburt des Kindes diirfte mei-
nes Erachtens fiir die uneheliche Mutter und auch fir die Arbeit-
geber und Arbeitgeberinnen weniger problematisch gewesen
sein: Eine uneheliche Mutterschaft konnte eher verheimlicht
werden. Weit mehr diirfte noch ins Gewicht fallen — besonders in
einem biirgerlichen Haus —, daf3 hoherschichtige Arbeitgeber
und Arbeitgeberinnen den Angehorigen unterer Schichten ein
generell tieferes moralisches Niveau zugestanden und demzu-
folge auch weniger hohe Anforderungen an die moralische Inte-
gritit ihrer Bediensteten stellten.

2. Das Verbalten der eigenen Familie

Ich habe nur in zwei Fillen festgestellt ¢, daf3 uneheliche Miitter
von der eigenen, in Freiburg wohnenden Familie zuriickgewie-
sen oder gar verstoflen wurden. Die tbrigen Familien standen
ausnahmslos hinter ithren Téchtern, auch im Fall wiederholter
Schwangerschaften und iiber die Zeit der Geburt hinaus. Diese
solidarische Haltung zeigt sich am deutlichsten in den Briefen an
die Armenkammer. Aber auch die Tatsache, dal3 sehr oft die
GrofBleltern die Geburt des unehelichen Enkelkindes auf dem
Zivilstandsamt meldeten *’, weist auf die Loyalitit der Eltern
hin.

¥ Vgl. dazu E. LANGHANS-SULSER (wie Anm. 34), S. 104.

4 Familie von Angeline P., StAF, chambre d.p., Brief vom 9.10.19006;
Familie von Seraphine Y., Brief vom 24.12.1903.

7 Statt die Hebamme oder eine Drittperson zu delegieren.
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3. Reaktionen der Nachbarschaft

Ein Blick auf die Wohn- und Niederkunftsorte der schwangeren
Frauen hat gezeigt, dal3 sich der Grofteil auf die Quartiere der
Unterstadt konzentrierte — zu einem kleinen Teil auch auf das
Beauregard —, das heil3t auf die Quartiere der Unterschicht. Ille-
gitimitdt traf also in Freiburg nicht nur Angehérige der Unter-
schicht, sondern wurde auch groBenteils nur im Ghetto der
Unterstadt gelebt.

In diesen Quartieren gehorten unehelich Schwangere und
Kinder zur selbstverstindlichen Alltagserscheinung und haufig
auch zur Alltagserfahrung vieler Bewohner und Bewohnerinnen.
Mehrere uneheliche Geburten pro Jahr in ein und derselben
Stralle, manchmal fast Tiir an Tir, waren die Regel. Diese Kon-
zentration und damit verbunden die hohe Wahrscheinlichkeit,
als Familie selbst davon betroffen zu sein, férderten deshalb unter
den Quartierbewohnern und -bewohnerinnen wohl eher ein
Klima nachbarschaftlicher Solidaritit, als dal3 sie zu einer Dis-
kriminierung durch das Milieu fihrten.

4. Das Verbalten der Gemeindebehirden

Zu Kontakten zwischen unehelicher Mutter und stidtischer
Behorde kam es erst nach der Geburt des Kindes, wenn Mutter
und Kind finanziell unterstiitzungsbedirftig waren oder wenn
Klagen gegen die Mutter wegen Vernachlissigung oder Ver-
wahrlosung des Kindes laut wurden oder in Fragen des Biirger-
rechts. Als Institution zeigte sich die Armenkammer den Bittge-
suchen ¥ unehelicher Mitter gegentber recht hart. Inwieweit
sich in den Entscheiden ein totales Unverstindnis der Mitglieder
der Armenkammerkommission (Mittel- und Oberschichtmin-
ner) fir die Situation dieser Frauen oder der drmeren Bevélke-
rungsschichten widerspiegelt oder wieweit die finanzielle Bela-
stung der Stadt dadurch in Grenzen gehalten werden sollte, mul3
offen bleiben.

8 Arme haben gemil3 Gesetz von 1869 kein Rechs auf Unterstiitzung.
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Gerichtliche Klagen gegen die uneheliche Mutter wegen
finanzieller Vernachlassigung des Kindes wurden von der Ar-
menkammer nur in zwei Fillen eingereicht ¥; meistens blieb
es bei bloBen Vorwiirfen, moralischen Vorhaltungen und Dro-
hungen.

5. Das Verbalten des Gerichis

Das Gericht ist die einzige Stelle im sozialen Umfeld, bei der zum
vornherein die (negative) Beurteilung einer unehelichen
Schwangerschaft und damit die moralische Bewertung der un-
ehelich Schwangeren und Mutter eindeutig feststand. Die Unter-
suchung der Schwangerschaftsanzeigen und Alimentenklagen
auf die Frage hin, wie stark den Frauen wihrend des Rechtsver-
fahrens ithr moralisches Vergehen vorgehalten wurde und wie-
weit sie dadurch als Person zum vornherein diskriminiert wur-
den, zeigt folgende Ergebnisse:

Schwangerschaftsanzeige

Die Registrierung und Befragung der Frauen durch den Gerichts-
prasidenten dienten in rechtlicher Hinsicht dazu, einem allfalli-
gen Kindsmord oder einer Kindsaussetzung vorzubeugen und die
rechtliche Verantwortung fir das Kind abzukldren, das heiB3t zu
ermitteln, ob sich allenfalls ein Vater finden lasse, der das Kind
rechtlich anerkannte. Dann aber hatte das rechtliche Verfahren
auch noch eine moralische Funktion. Es demonstrierte der Frau
ihr sittliches Ungeniigen, ihre Verfehlung, Schon die Tatsache,
dal3 sie sich wegen ihrer Schwangerschaft beim Gerichtsprisi-
denten anzeigen und ihm Rechenschaft Gber ihre aulereheliche
Beziehung ablegen mufite, machte der Frau deutlich, daf3 sie mit
threm Verhiltnis und dem daraus entstandenen Kind etwas
Unerlaubtes, moralisch Verwerfliches getan hatte. Dann wurde
der Frau auch immer wieder durch die sprachliche Ausdrucks-
weise des Gerichtsprisidenten ihre Verfehlung bewuf3t gemacht.
Die direkten Fragen und Formulierungen sind zwar nicht schrift-

19 Gegen Frangoise A. und Angeline P.
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lich festgehalten, aber sie lassen sich erschlieBen und bestimmen
durch die protokollierten Antworten der Frauen und durch die
Beriicksichtigung der gerichtsdhnlichen Bedingungen, unter de-
nen sich eine Schwangerschaftsanzeige abwickelte.

In diesem Verfahren waren die Rollen bereits vorgegeben,
analog zu einem Prozel3. Als rechtlicher Vertreter strukturierte
der Gerichtspriasident den Verfahrensgang; er stellte den Fragen-
katalog in Anlehnung an die gesetzlichen Bestimmungen zusam-
men und bestimmte den sprachlichen Code der Befragung und
die Bewertung des Sachverhalts. Die Frau befand sich in der
Rolle der «Angeklagten»; sie hatte sich dem Fragestil und
Sprachcode anzupassen, die gerichtliche Umschreibung und Be-
wertung des Sachverhalts zu akzeptieren und in ihren Antworten
zu bertcksichtigen. Eigenstindige, schichtspezifische Formulie-
rungen von seiten der Frau waren — und dies dirfte allgemein fiir
ein gerichtliches Verfahren typisch sein — nicht vorgesehen, oder
dann wurden sie spitestens vom Protokollfiihrer der Termino-
logie des Gerichtes angepal3t. Aus den protokollierten Aussagen
der Frauen wird ersichtlich, daB3 der Gerichtsprisident in der
Befragung deutlich Position bezogen haben mul}, was die mora-
lische Bewertung des Verhaltens der unehelich Schwangeren
betrifft. Aufgrund der sprachlichen Formulierungen scheint er
fiir den Sachverhalt «uneheliche Schwangerschaft» eine Um-
schreibung gewihlt zu haben, die eine klar negative Bewertung
ausdrickt. Dies zeigt sich in jedem Protokoll an der Stelle, wo die
Frau die Zahl bisheriger unehelicher Schwangerschaften nennen
mullte. Die Frau driickte diesen Sachverhalt nicht mit den
Worten aus «es ist die erste, zweite ... uneheliche Schwanger-
schaft, das erste Mal ... », sondern gab zu Protokoll «es ist die erste,
zweite ... Verfehlung»*?. Wieweit sich diese Aussage mit dem
Selbstverstindnis der Frau deckte, soll vorerst dahingestellt blei-
ben. Auch der generelle moralische Standpunkt des Gerichtspra-
sidenten gegeniiber der Frau diirfte in der Befragung deutlich
geworden sein. Viele Frauen betonten ihre bisherige Unbeschol-
tenheit. Sie sagten aus, ihr Partner sei der erste und einzige Mann
gewesen, den sie niher gekannt hitten *'. Die Uberpriifung der

> Als Beleg fiir die iibrigen Frauen zitiere ich hier den Fall Cecile I.: «La
comparante affirme étre a sa premiere faute...», StAF, pat. 26, S. 3806.

> StAF, pat. 26, S. 386: «... et n’avoir pas connu d’autres hommes.»
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moralischen Diskriminierung der Frau durch den Gerichtsprisi-
denten entfillt fiir die Schwangerschaftsanzeige, weil diese dafir
keine Informationen bietet.

Alimentenklage

Die Sitzungsprotokolle dokumentieren den Verlauf des Verfah-
rens schr genau. Sie geben die Befragung von Kligerin, Beklag-
tem, Zeugen und Zeuginnen vollstindig und in direkter Rede
wieder. Damit erméglichen sie auch die Uberprifung einer all-
talligen moralischen Diskriminierung,

Das Kernstiick des Prozesses bildete die Uberpriifung der
moralischen Integritit der Frau. Diese war notwendig, weil die
uneheliche Schwangerschaft an Seriositit und Charakter der Frau
zweifeln, das heilit auf mogliche Lasterhaftigkeit und sexuelle
Zigellosigkeit schlieBen liel3. Zudem schlof3 sie einen méglichen
Betrugsversuch der Frau nicht aus. Daher war die Glaubwiirdig-
keit ithrer Aussagen zum vornherein eingeschrankt. Damit der
Richter die Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft anerkennen und
den Beklagten zur Alimentenzahlung verurteilen konnte, muf3te
die Frau im Verlauf der Verhandlung alle Zweifel iber ihre
moralische Integritit entkriften beziehungsweise zerstreuen kon-
nen. Die Vernehmung von Kligerin, Angeklagtem und Zeugen
durch die Anwilte beider Parteien hielt sich an ein festes Befra-
gungsschema, wie es bis heute allgemein fiir Prozesse tiblich sein
dirfte. Die Fragen der Anwilte waren sehr oft reine Suggestiv-
fragen; es waren vorgefal3te Aussagen tiber Situationen und Sach-
verhalte und tber den Charakter der Kligerin, die die befragte
Person zu bestitigen oder abzulehnen hatte. Die Anwilte be-
stimmten auch Struktur, Tendenz und Sprachcode der Befra-
gung; die befragte Person wurde auf Ja- und Nein-Antworten
fixiert oder iibernahm Formulierungen des Anwalts. Direkte
Aufforderungen zu einer eigenen Situationsbeschreibung und
Wertung, das heil3t offene Fragen, kamen nicht vor.

In vier der sieben erfaten Gerichtsfille>? versuchte der
Anwalt des Beklagten der Klagerin einen unseriésen Lebenswan-

’2 Regina H. und Dominique D.; Louise C. und Christoph A.; Madeleine J.
und Emil F.; Lina I. und Albert E.
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del nachzuweisen, da sein Mandant eine diesbeziigliche Gegen-
klage erhoben hatte. Als moralisch leichtfertiges Verhalten und
damit wichtigstes Indiz fiir den unseriosen Lebenswandel erach-
tete der Anwalt die Vergniigungssucht der Frau (Teilnahme an
Festen, Tanzveranstaltungen, Spazierfahrten, Wirtshausbesu-
che), die Selbstverstindlichkeit, mit der sie sich in der Offent-
lichkeit bewegte (allein oder mit Midnnern), und besonders ihre
Unbeschwertheit im Umgang mit Minnern. Das sind alles
Eigenschaften und Verhaltensweisen, die von der biirgerlich
dominierten Offentlichkeit als ungebiihrlich, lasterhaft und
unmoralisch gewertet wurden und denen sie keinen Raum ge-
wihrte.

Wie die Anwilte °? die Frau moralisch in MiB3kredit brachten,
sie diffamierten, mogen die folgenden Beispiele belegen:

Im Fall von Josephine F. greift der Anwalt die vielen Min-
nerbekanntschaften und die Tatsache, dal3 sie sich mit dem ver-
heirateten Meister sexuell eingelassen hat, als Indiz auf fir Fri-
volitit und sexuelle Zigellosigkeit — ohne daf3 der Beklagte
Gegenklage wegen unseriésen Lebenswandels der Frau erhoben
hat oder sexuelle Kontakte abstreitet. Mit der gezielten Befra-
gung von Zeugen und Zeuginnen aus Nachbarschaft und Arbeits-
bereich versucht er, die Aussagen der Frau zu widerlegen und
beschwort mit seinen Fragen unausgesprochen das Bild der Hure
herauf. Als Beleg fiir die negative Einstellung des Anwalts moégen
folgende Passagen dienen:

Frage an den Nachbarn:

«Ursule P. servante chez Felix B. ne vous a-t-elle pas dit que M!l¢ J. avouait
et se vantait méme d’avoir eu des relations avec V.?» %

Frage an die Meistersfrau:

«Ne s’est-elle pas vantée d’avoir eu des relations avec un jeune hom-
miers

Im Fall von Leontine G. wird die Tatsache, dal3 Charles C. in
den Besitz ihres Zimmerschliissels gelangt ist, fiir den Anwalt
zum Indiz fiir ungeziemendes, moralisch leichtfertiges Verhalten

3 In vier von sechs Fillen vertritt ein und derselbe Anwalt den Beklag-
ten.

4 StAF, civil, Bd. 2, S. 106.

55 StAF, civil, Bd. 2, S. 107.
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der Kligerin. Die sexuellen Kontakte des Beklagten mit Leontine
G. sind schwer zu leugnen, da sie in Gegenwart einer Zeugin
erfolgten. Aber der Anwalt versucht trotzdem die Vaterschaft zu
widerlegen, indem er der Frau weitere sexuelle Kontakte mit
Minnern unterstellt. So fragt er beispielsweise die Zeugin:

«Ne devez-vous pas reconnaitre, que déja dans le courant de juin Leontine
G. vous dit n’avoir plus ses regles?» 3¢

Vor Gericht wird ausdriicklich der 10. Juli als Datum fiir den
Beischlaf genannt®*’. Der Proze3 wird durch den Tod des Kindes
vorzeitig abgebrochen. Die Tatsache, dal3 sich der Mann nur
schwer von der Vaterschaft distanzieren kann, dal3 die Frau alle
rechtlichen Vorschriften beziiglich unehelicher Schwangerschaft
befolgt hat und das Kind zum richtigen Termin geboren wurde,
veranlassen das Gericht, den Aussagen der Frau doch mehr
Glaubwirdigkeit zuzumessen als denjenigen des Mannes. Doch
kann der Richter in der Urteilsbegriindung eine moralische Dis-
kreditierung nicht unterlassen:

«Selon le cours ordinaire des choses le juge ne saurait admettre, qu’un jeune
homme (...) d’une fille invité par elle 4 venir dans sa chambre, couchant
deshabillé avec elle dans son lit durant quatre heures n’ait pas eu des
relations charnelles avec cette fille. Ce serait reconnaitre dans ces circon-
stances 2 M!"® G. un héroisme presque supranaturel.» *®

Der Frau wird also nur ein geringes moralisches Niveau zuge-
standen; mit dem sprachlichen Mittel der Ironie drickt der
Richter aus, daB3 er ihr diese « Entsagung» nicht zutraut, sondern
sie als Triebbiindel einschitzt.

Im Fall von Louise C. erhebt der Angeklagte Gegenklage
wegen unseridsen Lebenswandels, streitet aber sexuelle Kontakte
mit der Klidgerin nicht ab. Als Indiz fiir die mangelnde Seriositit
der Frau kann der Anwalt aber nur gerade die Tatsache ins Feld
fihren, daf3 sie mit dem Beklagten eine aullereheliche Beziehung
eingegangen ist und scheinbar mit dem Alkohol zu kimpfen hat.
Bei der eingehenden Zeugenbefragung unterstellt er der Kldgerin
mehrmals moralische Leichtfertigkeit:

6 StAF, civil, Bd. 3, S. 227.
57 StAF, civil, Bd. 3, S. 225.
8 StAF, civil, Bd. 4, S. 51.
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Frage an den Stammkunden:

«Ne devez-vous pas déclarer que cette fille n’est absolument pas sérieu-
sg ey ¥

Frage an die Zeugin:

«Ne devez-vous pas déclarer M™e C. s’est plainte 4 plusieurs reprises 4 vous
de la mauvaise conduite de sa fille?»

«Ne vous a-t-elle pas dit entre autre que sa fille rentrait fort tard (le soir) et
souvent en état d’ivresse et qu’alors elle demandait encore 4 boire?» ¢

Ahnliches gilt fiir den Fall von Madeleine J. Auch in diesem
Proze3 hat der Beklagte Gegenklage erhoben. Das hiufige
Zusammensein und der unbeschwerte Umgang mit dem Beklag-
ten, sowie die Tatsache, daf3 dieser sexuelle Kontakte abstreitet,
dienen dem Anwalt als Indiz fiir die Unseriositidt der Frau. Bei
der Einvernahme werden der Klidgerin Fragen gestellt, die ihr
eine gewisse Lasterhaftigkeit und sexuelle Ziigellosigkeit unter-
stellen, und auch Formulierungen gewihlt, die sie als Person
diskriminieren:

«Ne devez-vous pas reconnaitre que lorsque vous avez su que vous étiez
enceinte, vous avez dit a plusieurs personnes que vous étiez trés ennuyée,

parce que vous ne saviez a qui donner 'enfant?» ¢!
«Ne rentriez-vous pas souvent trés tard apreés avoir porté le linge?» 6?

Hinter der zweiten Frage steckt der Vorwurf, dal3 sich eine
unverheiratete Frau abends nicht grundlos aul3erhalb ihres El-
ternhauses oder ihrer Unterkunft aufzuhalten hat.

Der Fall Regina H. unterscheidet sich merklich von den iibri-
gen, was die Vorwiirfe des Anwalts gegen die Kldgerin und seine
Fragestellungen und Formulierungen betrifft. Mehrere Indizien
scheinen dem Anwalt auf einen unseriésen Lebenswandel hin-
zudeuten. Als anstoBig wertet er, dal3 die Kldgerin sich in ihrer
Freizeit selbstverstindlich und unbeschwert in der Offentlichkeit
bewegt und hiaufig — zusammen mit andern Leuten — an Festen
teilnimmt, Spazierfahrten und Wirtshausbesuche unternimmt.
Es sind dies alles Aktivititen, die sich fiir eine (birgerliche) Frau
nicht geziemen. Als noch gravierender gilt die Tatsache, dal3 sie

5% StAF, civil, Bd. 7, S. 513.
60 StAF, civil, Bd. 7, S. 514.
61 StAF, civil, Bd. 7, S. 121.
62 StAF, civil, Bd. 7, S. 122.
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ihre Freizeitaktivititen mit Minnern zusammen unternimmt.
Eine unverheiratete Frau hat sich in der Offentlichkeit mit Man-
nern nicht ohne Beaufsichtigung zu zeigen. Als verwerflich wird
weiter gewertet, daf3 sie ihre Zuneigung zum Angeklagten 6ffent-
lich gezeigt hat. Bei der Befragung von Zeugen verwendet der
Anwalt gehduft sprachliche Formulierungen, die die Frau mora-
lisch diskriminieren und dahin tendieren, sie als Hure zu entlar-
ven:

«Ne devez-vous pas dire que cette fille recherchait la société des hommes et

se faisait inviter par n’importe qui pour faire des sorties et aller 4 des soirées

dansantes?» ¢

«... et n’a-t-elle pas dans cette circonstance donné des preuves d’un liber-

tinage excessif?» ¢4

«Ne devez-vous pas reconnaitre que cette fille était d’un acces tres facile et
qu’elle faisait des liaisons avec le premier venu?»

An dieser Stelle drangt sich die Frage nach den Griinden des
Anwalts fiir die gezielte moralische Diffamierung der Frau auf.
Hingt diese negative Haltung mit der finanziellen, sozialen Posi-
tion seines Mandanten oder dessen Familie zusammen, oder ist
sie vorwiegend auf seine persénliche Einstellung als Mann und
hoherschichtiger Biirger zuriickzufithren? Welches auch die
Grinde sein moégen, rechtfertigen 146t sich diese Diffamierung
nicht, schon gar nicht mit dem Argument, sie diene allein der
Rechtsfindung. Die Wahrheit beziehungsweise das Recht der
einen Parter 1df3t sich auch mit einem sachlicheren Fragestil
ermitteln.

63 StAF, civil, Bd. 3, S. 357.
o SrAF, civil, Bd, 3, 8. 352,
85 StAF, civil, Bd. 3, 8. 352.
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VI Das Selbstverstindnis der Unterschicht
und der unebelichen Miitter

1. Einstellung zu Beziehung, Ebe und Sexualitit

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dal3
die Bewertung von und der Umgang mit Illegitimitit mit der
Schichtzugehorigkeit korrelierten, das heil3t, dal3 sich die Unter-
schicht in ithren Auffassungen beziiglich Sexualitit, Beziehung
und Ehe stark von denjenigen der Oberschicht unterschied, nicht
zuletzt aufgrund der unterschiedlichen materiellen Ausgangs-
basis.

Die biirgerliche Familie ¢ — Idealtypus der Ober- und Mittel-
schicht — basierte auf einer strikten geschlechtsspezifischen Ar-
beits- und Rollentrennung. Die Aufspaltung des Alltags in die
Sphiren Produktion—Offentlichkeit und Reproduktion-Privatle-
ben lie3 7zex# einen Raum fir die Intensivierung von Gefiihlen
und die Intimisierung von Beziehungen, implizierte aber gleich-
zeitig eine starke Moralisierung des sittlichen Bereichs und eine
Tabuisierung der Sexualitit. Beziehungsstiftendes Element zwi-
schen den Geschlechtern waren Gefihle der Zuneigung und
Liebe sowie materielle Interessen der Familie. Beziehungen wur-
den in der Absicht eingegangen, eine Familie zu griinden. Die
Ehe wurde — vor allem von den Frauen — im Hinblick auf ein
sinnvolles, erfilltes Leben eingegangen, denn sie war der einzige
Ort, wo diese die ihr zugewiesene Rolle von Hausfrau und Mutter
realisieren konnten ¢’. Sexualitdt wurde dadurch auf den sozial
abgesicherten Raum Ehe eingeschrinkt, in die Privatsphire des
Schlafzimmers abgedriangt und erhielt dadurch den Charakter des
Besonderen, Heimlichen.

%6 Ich halte mich in den folgenden Ausfithrungen an Heidi RosENBAUM,
Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhiltnissen,
Sozialstruktur und sozialemn Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrbunderts,
Frankfurt a/M. 1982,

7 Dies bedeutete fiir Frauen, die nicht geheiratet wurden, dal3 sie der Fami-
lie lebenslinglich zur Last fielen, denn sie hatten ja keine Berufsausbildung, mit
der sie sich thren Lebensunterhalt finanzieren konnten.
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Die proletarische Familie — Idealtypus der Unterschicht — war
eine Arbeits- und Versicherungsgemeinschaft; sie kannte noch
keine gesicherte materielle Existenz. Geschlechtsspezifische Ar-
beits- und Rollentrennung sowie der Aufbau einer Privatsphire
waren also kaum moglich 8. Dadurch war der Umgang zwischen
den Geschlechtern «relativ» unbelastet. Beziechungen kamen auf-
grund gegenseitiger Sympathie, sexueller Attraktivitit zustande,
lebten aus dem Augenblick heraus und waren nicht zukunftso-
rientiert. Sexuelle Kontakte gehorten selbstverstindlich zu einer
Bekanntschaft zwischen Mann und Frau %, sie waren an keine
formellen Sicherheiten und bestimmte Ortlichkeiten gebunden.
Eine Umorientierung der Beziehung auf eine Ehe hin erfolgte in
der Regel erst, wenn ein Kind unterwegs war, aus der Einsicht
heraus, dal3 eine Heirat 6konomisch sinnvoll und notwendig war,
und aus dem Bedtirfnis nach sozialer Normalitit.

Um die Jahrhundertwende ist eine gewisse Anniherung der
beiden Familientypen infolge 6konomischer und sozialer Struk-
turverinderungen feststellbar 7. Aber diese Annidherung stellte
eine sehr langsame und langfristige Entwicklung dar. Ein Blick
auf die materiellen Verhiltnisse in der Stadt Freiburg um 1900
zeigt zudem, dall die proletarische Familienform noch keine
Anzeichen der Verbiirgerlichung trug.

Die Darstellung der proletarischen Wert- und Normvorstel-
lungen zeigt, dal3 das Verhalten der unehelich Schwangeren im
Bereich Sittlichkeit und Sexualitit, wie es in den Schwanger-
schaftsanzeigen und speziell in den Gerichtsakten ' ersichtlich
wird, durchaus dem Durchschnittsverhalten der Unterschicht
und der Unterschichtfrauen entsprach.

8 Zeitlich nicht und auch wegen der Wohnverhiltnisse nicht.

% Durch die engen Wohnverhiltnisse wurden die Kinder schon frith an den
Umgang der Geschlechter miteinander und an die sexuelle Beziehung zwischen
Mann und Frau gewohnt,

70 Ledigen biirgerlichen Frauen eroffnete sich die Moglichkeit — bis zur
Heirat —zu auBerhiuslicher Erwerbsarbeit (Biiro, Bildung). In der Unterschicht
entstand durch wirtschaftliche und finanzielle Verbesserungen der Wunsch
nach einer Privatsphire.

' Vgl. die geschilderten Beziehungsgeschichten oben S. 52-55.
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2. Mdgliche Ursachen fiir eine unebeliche Mutterschaft

Das unbelastete Verhiltnis der Frauen gegentiber Mdnnern und
thre Bereitschaft zu einer sexuellen Beziehung war eine notwen-
dige, aber noch keine hinreichende Bedingung, daf3 diese Frauen
uneheliche Mitter wurden. AuBereheliche Beziehungen impli-
zierten in der Unterschicht in der Regel frither oder spiter eine
Schwangerschaft, denn gezielte Verhtitungspraktiken wurden in
diesen Kreisen noch kaum angewandt. Aber eine aullereheliche
Schwangerschaft leitete in den meisten Fillen zugleich auch die
Ehe ein, sei es, daf3 sich das Paar selbst dafiir entschied, sei es auf
Druck der Familie und des sozialen Umfelds, das heil3t eine
aullereheliche Beziehung stellte meistens eine Vorstufe zur Ehe
dar. Damit eine axffereheliche zu einer #nehelichen Schwanger-
schaft und die Frau uneheliche Mutter wurde, mul3ten weitere
zusitzliche Bedingungen erfiillt sein. Meines Erachtens kommen
fir die Zeit um 1900 in Freiburg als wesentlich hinzu: soziale
Entwurzelung infolge geographischer Mobilitit sowie die biir-
gerlich-patriarchalisch strukturierte Offentlichkeit und Gesetz-
gebung.

Soziale Entwurzelung

Die Aussicht auf Arbeit, mogliche finanzielle Besserstellung oder
berufliche Aus- oder Weiterbildung, die der stadtische Arbeits-
markt versprach, zog viele Minner und Frauen vom Land oder
von aullerhalb des Kantons in die Stadt. Mit dieser Abwanderung
und Niederlassung in Freiburg war fiir die meisten Stellensu-
chenden der Verlust sozialer Beziehungen (Einbindung in die
Familie) und damit auch eine gewisse soziale Verlassenheit und
Verunsicherung verbunden 72, Wie sich die Zugewanderten in
der neuen Umgebung zurechtfanden, wie schnell es ihnen

’? Rosalia WENGER, Rosalia G. ein Leben, Bern 1979, S. 9: «... so lieBen viele
Eltern ihre Téchter (...) in die Stadt ziehen. Fort muBten sie, weil daheim kein
Verdienst und das Heimet zu klein war, um allen Arbeit und Nahrung zu geben
(...). Was macht nun so ein Landkind in der Stadt, das nirgends recht daheim ist
und niemand es verstehen will? Es sucht sich eine Freundin unter seinesglei-
chen und findet bald eine, denn es waren viele Dienstmidchen in der
Stadt. »
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gelang, ein neues tragfihiges Beziehungsnetz aufzubauen, hing
weitgehend davon ab, ob sie bei der Ankunft in der Stadt schon
irgendwelche Bezugspersonen hatten (Verwandte, frihere Ar-
beitskollegen und Arbeitskolleginnen oder Bekannte, die mit
thnen ausgewandert waren) und wie die Arbeitsverhiltnisse be-
schaffen waren. Der Mangel oder das Fehlen von Bezugsperso-
nen aus der eigenen sozialen Schicht und das Wohnen in Unter-
miete oder bei Arbeitgebern konnten zu sozialer Desintegration
fihren und eine Verdnderung der bisherigen Verhaltensweisen
und der damit verbundenen Normen und Wertvorstellungen
fuhren.

Die biirgerlich-patriarchalische Offentlichkeit

Die geschlechtsspezifische Rollen- und Arbeitsteilung, wie sie
das Biirgertum vorlebte und aufgrund seiner politischen und
wirtschaftlichen Dominanz in der Gesellschaft fir all-
gemeinverbindlich erkliren konnte, prigte das gesamte 6ffentli-
che Leben und brachte die Angehorigen der Unterschicht immer
wieder in Normkonflikte. Minner scheinen fiir biirgerliche Ein-
flisse — jedenfalls im Bereich Sittlichkeit — wesentlich anfalliger
gewesen zu sein, wohl nicht zuletzt deshalb, weil die biirgerlichen
Werte und Normen sie als Minner privilegierten. Zugewander-
ten Méinnern diirfte eine Ubernahme biirgerlicher Wertvorstel-
lungen wesentlich leichter gefallen sein als seBhaften, weil sie
noch nicht so stark oder kaum sozial verwurzelt und dadurch
keinem grofBen Druck ausgesetzt waren — weder demjenigen des
eigenen Milieus, noch demjenigen der unehelichen Mutter. Im
Notfall konnten sie sich durch Flucht aus der Stadt der Angele-

genheit problemlos entziehen.
Sehr wichtig dirften auch die gesetzlichen Bestimmungen

gewesen sein. Sie trugen der geschlechtsspezifischen Rollentren-
nung Rechnung und bestimmten in der Folge die Frau als Fehl-
bare und Verantwortliche fiir das uneheliche Kind.

Eine Verbesserung der finanziellen Verhiltnisse der Unter-
schicht als wesentliche Bedingung fiir eine uneheliche Mutter-
schaft diirfte noch kaum in Frage gekommen sein, weil diese fur
die Masse der Unterschicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht
zutraf. Ein sozialer Aufstieg, und damit eine bewuBte, gezielte
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Orientierung auf eine biirgerliche Lebensform hin, kam vorerst
nur fur einen kleinen Teil in Frage.

Es ist anzunehmen, dal3 Unterschichtfrauen, die seit der Kind-
heit in der Stadt Freiburg wohnten, aufgrund ihrer starken sozia-
len Integration generell weniger der Gefahr unechelicher Mutter-
schaft ausgesetzt waren als zugewanderte Frauen. Eine aufler-
eheliche Schwangerschaft dirfte nur fiir jene Frauen zu einer
unehelichen geworden sein, die eine Beziehung zu einem Mann
eingingen, der ihre proletarischen Wert- und Normvorstellungen
nicht teilte, weil er einer hoheren Schicht angehorte oder sozial
entwurzelt und dadurch in seinen Wertvorstellungen verunsi-
chert war 73, In diesem Fall wurde der Ehrenkodex, das heil3t die
beidseitige Bereitschaft zur Legalisierung des Verhiltnisses, hin-
fallig, und der soziale Druck des Milieus der Frau auf den Mann
war gering oder blieb vollig wirkungslos.

Bei den zugewanderten Frauen diirfte meines Erachtens das
Risiko einer unehelichen Schwanger- und Mutterschaft deutlich
hoher gewesen sein. Thre relativ unbelastete Einstellung zur
Sexualitdt, ihr schwach ausgebautes Beziehungsnetz und die
gesellschaftliche Dominanz biirgerlicher Werte und Normen in
der Stadt diirften sich fiir sie nachteilig ausgewirkt haben. Wenn
sich beim Partner eine mangelnde Verbindlichkeit der proleta-
rischen Auffassungen einstellte und dieser beim Eintreten der
Schwangerschaft nicht zur Heirat bereit war, vermochte die Frau
nicht geniigend sozialen Druck auf ihn auszuiiben, um eine Lega-
lisierung des Verhiltnisses zu erzwingen.

BloBe finanzielle Griinde — sowohl bei seBhaften wie bei zuge-
wanderten Frauen und Minnern — diirften eher selten als Ursa-
che fiir eine uneheliche Mutterschaft in Frage gekommen sein. In
all den Fillen, wo die finanziellen Verhiltnisse von Frau und
Mann als sehr prekir geschildert wurden und eine Ehe nicht
realisierbar schien, ist die Verheiratung noch vor der Geburt des
Kindes oder kurz danach erfolgt 74. Ein Hinausschieben der Hei-
rat, um bessere Startbedingungen zu erarbeiten, habe ich nirgends
feststellen kénnen.

73 Méglicherweise auch aufgrund seiner Kantons- beziehungsweise Landes-
zugehorigkeit und dementsprechend anderer Rechtslage.

"4 Beispielsweise im Fall von Elisa G. und Frangois N., Emelie V. und
Charles 1., Marie U. und Samuel H.
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Die Tatsache, dal3 sich keine biirgerliche Frau unter den
unehelichen Miittern findet, ist wohl damit zu erkliaren, dal3 im
Biirgertum aulBBereheliche Beziehungen tabu waren. Falls es trotz-
dem zu einer vorehelichen Beziehung und Schwangerschaft kam,
wurde das Verhiltnis rechtzeitig legalisiert, oder die Frau lie3 das
Kind abtreiben, um die weibliche Ehre zu retten und dem
Schicksal des « gefallenen Middchens» zu entgehen 7°. Fur burger-
liche Frauen war dieser Ausdruck zutreffend — im Gegensatz zu
den Unterschichtfrauen —, denn mit einer unehelichen Schwan-
gerschaft verband sich fir sie wirklich ein sozialer, moralischer
und wohl auch ein wirtschaftlicher « Fall».

3. Bewertung der eigenen gesellschaftlichen Situation und das Selbsthe-
wyfStsein der unebelichen Miitter

Riickschliisse darauf, wie uneheliche Miitter ihre Situation per-
sonlich einschitzten, kénnen nur indirekt aus AuBlerungen in
Briefen an die Armenkammer gewonnen werden:

Elisa E.:

«... vous devez bien le pensez vous méme que je ne peux pas me mariée avec
rien car je veux profitez pendant que lui veut se mariée avant que j'aie eu
I’enfant pour pas faire honte car les gens au jour d’aujourd hui sont assez
mauvais pour blaguer...»

«Je voudrais pas avoir ’enfant sur mon cou.»

«Monsieur si je n’était pas en espérence je me marierai pas aprésent mais
aprésent le mal est fait c’est trop tard...»

«... que je puisse me mariée avant que jaie eu I'enfant et avant d’aller
accoucher a I’hopital car c’est pas trop gaie d’aller la haut vous devez bien le
savoir vous-méme...» '

Frangoise A.:
«... si ce malheur de ravoir ce pauvre petit ne m’était pas arrivée...»’

75 Max HirscH, Fruchtabtreibung und Priventivverkebr im Zusammenhang mit dem
Geburtenriickgang. Eine medizinische, juristische und soxialpolitische Betrachtung,
Wiirzburg 1914, S. 23 f. Hirsch meint, eine uneheliche Schwangerschaft sei in
diesen Kreisen nur sehr selten, weil die Beteiligten mit Vorsicht und Uberle-

ng die unerwiinschten Folgen abzuwenden wiilten, oder dann treibe die Frau
das Kind aus Furcht vor Schande und Verlust der biirgerlichen Stellung ab.

76 StAF, chambre d. p., Brief vom 24.9.1902.

77 StAF, chambre d.p., Brief vom 24.10.1911.
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Philomene D.:

«... )'ai été cruellement trompée étant en place 2 X. j’ai fréquenté un jeune
homme qui m’a promis le mariage et en effet les annonces ont été faites de
part et d’autres et au jour du mariage civil il ’a renvoyé plus loin ¢’était trop
tard. » ’®

Diese AuBcrungen machen deutlich, dal3 die moralische Kom-
ponente erst in der Konfrontation mit biirgerlichen Wertvorstel-
lungen auftauchte. Die Frauen selbst bezeichneten ihre Schwan-
gerschaft als Ubel oder Ungliick und verbanden damit eine groBe
finanzielle Belastung und personliche Enttduschung. Gefiihle
moralischen Ungeniigens oder der Schande hatten sie nicht, weil
eine uneheliche Schwangerschaft in der Unterschicht keinen
Verstof3 gegen die Norm und damit auch keinen Verlust weib-
licher Ehre und sozialer Position bedeutete. Wie stark moralische
Verurteilung und Diskriminierung von seiten der Arbeitgeber,
Behorden und Offentlichkeit die Frauen verunsicherten und
letztlich ihr Selbstbewul3tsein erschiitterten, dirfte wohl gro-
Benteils davon abgehangen haben, wie stark die Frauen sozial
integriert waren. Diejenigen, die tiber ein intaktes familidres und
verwandtschaftliches Beziehungsnetz verfugten, diirften wohl
mehrheitlich gegen Schuldgefiihle resistent gewesen sein und die
Diskriminierungen im Alltag leichter verkraftet haben als sozial
entwurzelte Frauen.

Auf die Lebensfithrung an sich scheinen jedoch Belastung und
Diskriminierung im Alltag keinen zerstérerischen Einfluf3 ge-
habt zu haben. Soziale Verwahrlosung, Alkoholismus oder Ab-
gleiten in Kriminalitdt oder Prostitution als Folgeerscheinung
sind fir keine der erfalten Frauen festzustellen. Vielmehr zeigt
sich eine gewisse Bestindigkeit ihrer Grundstimmung und per-
sonlichen Lebensgestaltung, wie die Beispiele von Frangoise A.,
Angeline P. und Catherine N. belegen .

’8 StAF, chambre d.p., Brief vom 27.9.1905.

7 Die Klagen gegen Frangoise A. wegen Trunksucht, Vernachlissigung des
Kindes und mangelnden Arbeitseinsatzes ziehen sich durch die ganze Zeit ihrer
vier Schwangerschaften hindurch, ohne daB eine merkbare Anhdufung festzu-
stellen wire. — Auch die Witwe Angeline P. erregt den Unbill der Armenkam-
mer, weil sie sich (finanziell) zu wenig um die Kinder kiimmert. Aber sie gehort
zu den Frauen, die sich verheiraten kénnen. — Die Koéchin Catherine N. mit
ihren drei Kindern benimmt sich sehr unauffillig. Bei ihr ist nur festzustellen,
daf3 sie sich mit dem Zahlen der Pensionsgelder schwer tut.
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4. Das Verbalten der unebelichen Miitter in der Konfrontation mit
biirgerlichen Wertvorstellungen

Die Frauen lésten Normkonflikte, die sich durch die Konfron-
tation mit Offentlichkeit und Institutionen ergaben, indem sie
sich oberflichlich den fremden Wertmal3stiben unterordneten.
Damit gaben sie aber weder sich selbst noch ihre Vorstellungen
auf. Ihre Anpassung war eine momentane Kapitulation vor dem
Allgemeingiiltigkeitsanspruch der birgerlichen Wertvorstellun-
gen, aber sie war zugleich auch Mittel zum Zweck. Anpassung
war in dieser Situation das einzige und bestmogliche Mittel, um
einer allzustrengen Bewertung zu entgehen, denn durch ihre
Erfahrungen im Alltag hatten diese Frauen gelernt, dal3 es zweck-
los war, sich fir die eigenen Werte und Normen zu wehren, und
ein Widerstand blof3 strafverschirfend wirkte. Anpassung hinge-
gen schaffte eine giinstigere Ausgangslage und versprach eine
weniger negative Bewertung der Person und des Tatbestandes —
und somit ein milderes Utrteil.

Wieweit die Frauen der Anpassung an die birgerlichen Wert-
vorstellungen, Umgangsformen und sprachlichen Formulierun-
gen gewachsen waren, wieviel sie thnen letztlich eintrug, i3t
sich fiir die Situation vor Gericht nicht bestimmen . — Als
Unterschichtangehorigen diirfte sie ihnen aber besonders schwer
gefallen sein. Sie waren den Umgang mit Autorititen, wie sie das
Gericht darstellte, nicht gewohnt. Sie verfiigten nicht tber die
sprachlichen Mo6glichkeiten der Oberschicht. — Hingegen kommt
dieses Bemiihen um Anpassung in den Briefen der Frauen an
Armenkammer und Waisenhaus zum Ausdruck. Dies zeigt sich
schon in der Tatsache, dal3 viele Frauen ihr Bittgesuch wohl nicht
selber schrieben, sondern andere Personen damit beauftragten,
die im Umgang mit Behoérden und biirgerlichen Modalititen
vertrauter waren. Dann zeigt sich diese Anpassung auch in der
Unterwirfigkeit der Bittstellerin, die sich immer wieder in Hof-
lichkeitsfloskeln breit macht ®', und in der Darstellung der Sach-

80 Die Protokolle allein reichen nicht aus. Auch das Atmosphirische (Mi-
mik, Gestik, Auftreten usw. von rechtlichen Vertretern und Kligerin) mif3te
einbezogen werden kénnen.

81 Gemeindearchiv Freiburg, orphelinat, correspondance 1897-1903, Brief
der Catherine N. vom 20.4.1904: «... votre trés humble servante ...»; StAF,
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verhalte selbst. Die unehelich Schwangeren und unehelichen
Miitter wulten, dal3 eine voreheliche Beziehung in der biirger-
lichen Gesellschaft einen Normverstof3 darstellte und dal3 die
Schuld dafiir den Frauen zugeschoben wurde. So versuchten sie
denn einer allzu negativen Bewertung zu entgehen, indem sie ein
nicht eingel6stes Eheversprechen ins Feld fihrten:

Elise E.:

«... ce dernier m’a rendu enceinte sous la foi de la promesse de mariage
dont il ne veut plus rien savoir aujourd’hui. » 82

Catherine N.:

«... 11 m’a trompé en me promettant le mariage jusqu’a fixé I’époque et en
me donnant un faux nom. » &

Frangoise A.:

«... son pére qui m’ayant fait de belles promesses ne la pas reconnu est
n’ayant pu régulariser notre situation. » %4

Andere Frauen setzten das Wissen um Werte wie Treue, Aus-
schlieBlichkeit und Keuschheit, die sich mit dem Begriff der
birgerlichen Ehe verbanden, ein, um sich selbst in ein glinstige-
res Licht zu stellen. Sehr viele Frauen betonten bei der Schwan-
gerschaftsanzeige, dal3 es der erste und einzige Mann sei, den sie
niher gekannt hitten .

Sehr oft kam es vor, dal3 uneheliche Miitter den Unterhalts-
pflichten nicht nachkamen oder nicht nachkommen konnten.
Die Frauen wuliten jedoch um den Stellenwert der Mutterrolle
und versuchten die Behérden giinstig zu stimmen, indem sie ihre
miitterlichen Gefiihle betonten; sei es, dal3 sie sich iiber die
Pflegmutter entristeten oder sich tiber die Trennung von ihrem
Kind oder tiber ihre eigene schwierige Situation beklagten:

Marie S.:
«C’est avec un grand respect que je viens vous demander si vous ne

pourriez pas m’accorder ma petite Lucie qui est chez M™ X. a E. car je
remarque chaque fois que je vais I'a trouver qu’on la néglige elle a vingt

chambre d. p., Brief der Mutter von Marie Rosalie B. vom 6.10.1906: «... votre
toute dévouée ...»

82 StAF, chambre d. p., Brief vom 27.9.1905.

83 Gemeindearchiv Freiburg, orphelinat, correspondance 1905-1917, Brief
vom 12.3.1906.

84 StAF, chambre d.p., Brief vom 8.9.1913.

8 Vgl. Anm. 51.
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cingts mois maintenant elle ne sait ni parler ni marcher elle a une couleur
aussi pile que sie elle avait entere cings semaines de temps elle ne peut pas
seulement pleurer de ce qu’elle est faible elle grenit comme une personne
mourante en fin cela me fait mal au cceur. J'aurais bien aimer aller la
chercher lundi avec une possette bien chaud et la garder chez moi pour
pouvoir la montrer au medecin pour lui donner des forces necessaires car
cela ne va absolumen plus. » 8

Angeline P.:

«... j’ai une mauvaise santé et il y a souvent des jours qu’il m’est impossible
d’aller a la fabrique mais je ferais toujours mon possible pour le pauvre
petit. » ¥’

Francgoise A.:

«... je me voie obliger de travailler tous les soirs au toures des boites 2 la
maison apres le travail de la journée pour pouvoir arrivée 4 donner le tour
donc vous pouvez jugez que ma position est bien triste est sans parents pour
me venir en aide (...)» ®®

Der Lebenswandel einzelner Frauen entsprach nicht den biir-
gerlichen Vorstellungen. Sie versuchten ihre ungiinstige Lage zu
mildern, indem sie sich den fremden Wertmaf3stiben unterord-
neten, sich fir die Verst6Be schuldig bekannten und versprachen,
sich zu bessern:

Francoise A.:

«... aujourd’hui je puits vous promettres que la premiére des choses sera
pour lui Kind car les jours de cruelles souffrances m’ont fait comprendre
que cela était une Punition de Dieu... je veux gagner la vie de mon enfant
est de moi serieusement...

donc c’est loin de Fribourg que je gagnerai honnétement ma vie. du reste
que feraie-je ici sans Asyle dans une fabrique de Cartonnage je ne gagnerai
jamais assez pour survivre mon enfant est moi.» #°

Daf sich diese Anpassung hauptsichlich auf die momentane,
aulBergewohnliche Situation vor den Behérden beschrinkte, mag
das Beispiel von Francoise A. zeigen. Bei ihr blieb die Absicht nur
leeres Versprechen. Schon bald stand sie wieder vor Gericht
wegen Vernachlissigung des Kindes und wegen Veruntreuun-
gen, und es ist anzunehmen, dal3 sie auch die folgenden Verspre-
chen nicht einhalten konnte:

86
87
88
89
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StAF, chambre d.p., Brief der Marie S. vom 24.11.1909.
StAF, chambre d.p., Brief vom 24.4.1904.
StAF, chambre d. p., Brief vom 24.10.1911 und 8.9.1913.
StAF, chambre d.p., Brief vom Juli 1914,



«... car soyez sur que cette année de pénitence et pour moi une année de
bonheur (...) Mais combien je reflechie seule dans ma cellule 2 la triste vie
que je menée au dehor avec cette maudite boisson qui ne me rendait que
malheureuse (...) maisj’ai courage a tout. Ah oui si la boisson a été pendant
quelques années la chause de bien de mes chites aujourd’hui jose vous le
dire franchement quelle sera bannie de ma memoire...» °

%0 StAF, chambre d. p., Brief vom 19.3.1916.

81



(%




	Uneheliche Mütter in der Stadt Freiburg um 1900

